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Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Weitere Wortmeldungen dazu liegen 

nicht vor.  

Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen. 

Die Abstimmung erfolgt getrennt.  

Wir gelangen zunächst zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 

4. Juli 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Alternative Investmentfonds 

Manager-Gesetz und weitere Gesetze geändert werden. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 

den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein 

Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit, der Antrag ist somit angenommen. 

Wir gelangen nun zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 4. Juli 

2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Kapitalmarktgesetz und das Alter-

nativfinanzierungsgesetz geändert werden. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 

den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein 

Handzeichen. – Das ist ebenfalls die Stimmenmehrheit, der Antrag ist somit 

angenommen. 

Wir gelangen nun zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 4. Juli 

2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Österreichische Forschungsförde-

rungsgesellschaft mbH-Errichtungsgesetz geändert wird. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 

den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein 

Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit, der Antrag ist somit angenommen.  

Weiters gelangen wir zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 

4. Juli 2018 betreffend Protokoll zur Abänderung des am 13. April 2000 in Moskau 

unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Regierung der 

Russischen Föderation zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der 

Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll. 

Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbe-

reiches der Länder regelt, bedarf auch dieser der Zustimmung des Bundesrates gemäß 

Art. 50 Abs. 2 Z 2 B-VG. 
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Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des 

Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.  

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 

den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein 

Handzeichen. – Das ist die Einstimmigkeit, der Antrag ist somit angenommen. 

Ich lasse nun über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des National-

rates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen, 

und bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein 

Handzeichen. – Das ist die Einstimmigkeit, der Antrag ist somit angenommen.  

Wir gelangen nun zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 4. Juli 

2018 betreffend Erklärung über den Zeitpunkt der Wirksamkeit für den Informations-

austausch nach der Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden 

über den Austausch länderbezogener Berichte gemäß Art. 28 Abs. 6 letzter Satz des 

Übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen in der Fassung des 

am 1. Juni 2011 in Kraft getretenen Protokolls. 

Da der gegenständliche Beschluss wiederum Angelegenheiten des selbständigen Wir-

kungsbereiches der Länder regelt, bedarf auch dieser der Zustimmung des Bundes-

rates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 B-VG. 

Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des Natio-

nalrates keinen Einspruch zu erheben.  

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 

diesen vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein 

Handzeichen. – Das ist die Einstimmigkeit, der Antrag ist somit angenommen. 

Ich lasse nun über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des National-

rates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen. 

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein 

Handzeichen. – Das ist wiederum die Einstimmigkeit, der Antrag ist somit angenom-

men. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 

4. Juli 2018 betreffend Erklärung über den Zeitpunkt der Wirksamkeit für den Infor-

mationsaustausch nach der Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den zuständigen 

Behörden über den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten 

gemäß Art. 28 Abs. 6 letzter Satz des Übereinkommens über die gegenseitige Amts-
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hilfe in Steuersachen in der Fassung des am 1. Juni 2011 in Kraft getretenen Proto-

kolls. 

Da der gegenständliche Beschluss wiederum Angelegenheiten des selbständigen Wir-

kungsbereiches der Länder regelt, bedarf auch dieser der Zustimmung des Bundes-

rates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 B-VG.  

Wir gelangen wiederum zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss 

des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.  

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 

den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein 

Handzeichen. – Das ist die Einstimmigkeit, der Antrag ist somit angenommen. 

Ich lasse nun über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des Natio-

nalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu ertei-

len und bitte wiederum jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zu-

stimmen, um ein Handzeichen. – Das ist die Einstimmigkeit. Der Antrag ist somit 

angenommen. 

 


